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Schwerpunkt

  A   Niedermolekulare Heparine haben vergleichbare Blu-
tungs- und Rezidivrisiken wie Vitamin-K-Antagonisten.

B   Niedermolekulare Heparine haben ein vergleichba-
res Blutungs- und erhöhtes Rezidivrisiko verglichen 
mit Vitamin-K-Antagonisten.

C   Die Faktor-Xa-Inhibitoren sind sicherer und weniger 
wirksam als die niedermolekularen Heparine.

D   Die Faktor-Xa-Inhibitoren sind tendenziell wirksamer 
bei vermehrter Blutungsneigung verglichen mit 
niedermolekularem Heparin.

E   Die Akzeptanz (und Persistenz) der prolongierten 
Antikoagulation mit niedermolekularem Heparin ist 
besser als für die Faktor-Xa-Inhibitoren.

9.  Welcher Faktor korreliert mit einem erhöhten 
Blutungsrisiko unter Antikoagulationstherapie 
mit Faktor-Xa-Inhibitoren im Vergleich zu nie-
dermolekularem Heparin bei tumorassoziierter 
venöser Thromboembolie?

A   Alter.
B   Geschlecht.
C   Gastrointestinale Tumorerkrankung.
D  Dauer der Antikoagulation. 
E   Leberparenchymmetastasen.

10.  Welche Aussage zur Antikoagulationstherapie 
bei tumorassoziierter venöser Thromboembo-
lie triff t zu?

A   Faktor-Xa-Inhibitoren sind kostenintensiver als 
niedermolekulare Heparine. 

B   Ein Wechsel der Antikoagulation von niedermo-
lekularen Heparinen auf Faktor-Xa-Inhibitoren ist 
aufgrund der sehr ähnlichen pharmakologischen 
Kenngrößen einfach.

C   Zur langfristigen Antikoagulation sind bei Tumor- 
und Nichttumorpatienten Vitamin-K-Antagonisten 
den direkten oralen Faktor-Xa-Inhibitoren überlegen.

D   Keinesfalls sollte initial die Antikoagulation sofort 
oral mit Faktor-Xa-Inhibitoren begonnen werden.

E   Auch bei prolongierter Antikoagulation (> 6 Monate) 
mit den Faktor-Xa-Inhibitoren Apixaban oder 
Rivaroxaban sollte stets die volle therapeutische 
Dosis zum Einsatz kommen.

C   Im Bereich der chirurgischen Fächer mit nieder-
molekularem Heparin oder Fondaparinux bis zur 
Entlassung und anschließend für 4 bis 6 Wochen 
weiter mit Acetylsalicylsäure.  

D   Nur in der Neurologie mit direkten oralen Antikoagu-
lanzien bis zur Entlassung.

E   Bei großen Malignomoperationen bis zur Entlassung 
und anschließend für 4 bis 6 Wochen weiter mit 
Acetylsalicylsäure.  

5.  Welche Medikamentengruppe ist zur Primär-
prophylaxe von venösen Thromboembolien bei 
ambulanten Tumorpatienten zugelassen?  

A   Acetylsalicylsäure (ASS). 
B   Niedermolekulare Heparine.
C   Clopidogrel.
D   Direkte orale Faktor-Xa-Inhibitoren. 
E   Direkte orale Thrombin-Inhibitoren.

6.  Welches antithrombotisches Medikamenten-
regime wird von den Leitlinien zur Akuttherapie 
(< 3 Monate) der tumorassoziierten venösen 
Thromboembolie empfohlen?  

A   Fondaparinux für einige Tage, überlappend gefolgt 
von Vitamin-K-Antagonisten.

B   Niedermolekulares Heparin für einige Tage, überlap-
pend gefolgt von Vitamin-K-Antagonisten.

C   Acetylsalicylsäure (ASS) plus Clopidogrel.
D   Niedermolekulares Heparin. 
E   Unfraktioniertes Heparin für einige Tage, überlap-

pend gefolgt von Acetylsalicylsäure (ASS). 

7.  Wie lange sollen Patienten mit tumorassoziier-
ter venöser Thromboembolie antikoagulatorisch 
behandelt werden?

A   Maximal < 3 Monate.
B   Zunächst 3 bis 6 Monate.
C   Maximal 12 Monate.
D   Bis 5 Jahre nach letztem Tumorbefund.
E  Bis der Patient die Therapiefortführung verweigert.

8.  Aktuelle Leitlinien empfehlen alternativ zu 
niedermolekularen Heparinen Faktor-Xa-
Inhibitoren aus der Gruppe der direkten oralen 
Antikoagulanzien. Welche Ergebnisse zeigen die 
randomisierten Studien bei Tumorpatienten? 

1.  Was gilt hinsichtlich venöser Thromboembolien 
(VTE) bei Tumorpatienten? 

A   Die relative Häufi gkeit nimmt ab. 
B   Das VTE-Risiko von Tumorpatienten entspricht einem 

altersgematchten Kollektiv von Nicht-Tumorpatienten. 
C   Nicht-risikoassoziierten („idiopathischen“) VTE kann 

auch ein nichterkanntes („okkultes“) Malignom 
zugrunde liegen.

D   Nahezu jeder zweite Tumorpatient erleidet früher 
oder später im Krankheitsverlauf eine symptomati-
sche VTE.

E   VTE bei Tumorpatienten verschlechtern die Lebens-
qualität, aber nicht die Prognose.

2.  Welcher Faktor spielt für das Entstehen einer 
venösen Thromboembolie bei Tumorpatienten 
keine Rolle?

A   Das Patientenalter.
B   Die Art des Primärtumors.
C   Eine Thrombozytose.
D   Die Gabe von Kortikosteroiden.
E   Die Gabe von Serotoninantagonisten.

3.  Welche venösen Thromboembolien (VTE) 
werden als „inzidentell“ bezeichnet?

A   Thrombosen der oberfl ächlichen Hautvenen.
B   VTE, die erst im Rahmen einer Obduktion entdeckt 

werden.
C   Symptomatische VTE, die im Kontext mit antiangioge-

nen Therapien auftreten.
D   VTE, die zufällig im Rahmen einer aus anderen 

Gründen durchgeführten bildgebenden Diagnostik 
entdeckt werden.

E   VTE, die aufgrund eines VTE-Verdachtes bei unspezi-
fi schen Beinbeschwerden diagnostiziert werden.

4.  Wenn die Indikation zur medikamentösen 
VTE-Prophylaxe bei stationären Tumorpatienten 
gestellt wird, womit und wie lange soll sie dann 
fortgeführt werden?  

A   Im Bereich der konservativen Medizin mit nieder-
molekularem Heparin oder Fondaparinux bis zur 
Entlassung.  

B   Im Bereich der chirurgischen Fächer mit nieder-
molekularem Heparin oder Fondaparinux stets mit 
Fortführung über die Entlassung. 
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